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Dcr neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag, den Nov. 18oc>. Drittes Quartal. Den 7 Frimäre IX.

Vollziehungs - Nath.
Der Voll;. Rath an den Reg. Statthalter

des Cantons Schaffhausen.

BSS ta tt h a l t er!
Es sind dcr Regierung die Berichte zugekommen, daß

die verschiedenen Aulhoriläten des Cantons Schafhau-
sen in der Organisirung der Administrattonsfächcr, mit
einander wetteifern, daß sie wechselseitig sich die Aus-

Übung ihrer Wichten erleichtern, und gemeinschaftlich

das allgemeine Beste zu befördern sich bestreben.

Diese Berichte müssen der Regierung um so ange»

v«hm«» ft?», ft »"h- a» ».-..a», »»s -, >"

Gegenden, die von den mannigfaltigen Uebeln ber seit

Heimgesucht und hart gedrükt wurden das Gute und

.sogar daS B e s se r e möglich ist wenn würdige Beamte

mit wahrem Pflichtgefühle und mit redlicher Amlsireue

sich zum grossen Zwecke vereinigen, g e m ein n utzig
zu seyn.

So gewiß aber dadurch die Bemühungen der Regie-

rung aufs Wirksamste unterstüzl, und ihre Absichten am

nächsten erreicht werden; so gewiß liegt es in ihren

Verpflichtungen, solches enlschcidene'Verdienst um's

Gemeinwohl, nach seinem ganzen Werthe zu würdigen.

Mit Vergnügen erklärt demnach der Vollz. Rath Euch,

B. Statthalter, und durch Euch der Verwaltungskam,

mer, dem Obereinnehmcr nnd andern gleich zu schäzcn-

den Aulhoriläten Euers Cantons daß Ihr Euch »"l

Ihnen durch die bisherige Geschäsksnihrung um die

öffentliche Sache verdient gemacht, und ein besonderes

Recht aus die Zufriedenheit und den Dank der Regie»

rung erworben habt.
Diese Erklärung und das ehrenvolle Bewuptleyn,

sie der Pflichterfüllung verdanken zu können, wird Euer,,

gemeinschaftlichen Amtscifcr m dem Grade erhallen,

und fernerhin fruchtbar machen, in dem das Vertrauen
dcr Regierung auf denselben gestiegen ist.

Republikanischer Gruß:
Der Präsident des Äostziehungsraths,

Zimmerman».
Dcr Interims - General - Sccrctär

B i a t t e.

Gesetzgebender Rath, 18. Nov.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Polizeycommißion über

Ferner glaubt der Vollz. Rath, die vormaligen

Wirthschaften seyen der iviähcigen Revision, die der

§. 8 fcstsrzt, nicht unterworfen, und bemerkt, daß

solches mit dem Hauptprinzip des Gesetzes im Wider,

spruch sey. Es irrt sich aber dcr Voll;. Rath in facto»

so daß seine Bemerkung von selbst dahin fällt.

In Weiterem rügt der Vollj. Rath den §. -4, der

den" Munizipalitäten die Strafgerichtsbarkeit zueigner.

Eure Commißion schlägt in Betreff dieser Bemerkung,

aus Gründen, die dcr Bericht über den Gesetzoorschlag

die Poilzcy dcr Wirthen und des Wcmverkaufs bciref.

send, enthaltet, folgende Redaktion dieses §. vor:

„Die Munizipalitäten sind befugt über Anzeigen von

Handlungen, die gegenwärtigem Gesetz entgegen-

lcmfen, Untersuchungen anzustellen, den Beklagten

zu verhören, und ihm, wenn er geständig ist, die

Strafe zu diktircn.

„ Dem B.klagten bleibt iedoch unbenommen, Falls er

sich entweder gar nicht, oder nicht in dem Grad

strafbar ansieht, diesen Spruch dcr Munizipalität

dinneu -mal 24 Slunbcn auszuschlagen, da dann

so wie auch wenn der Beklagte nicht geständig wäre,
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der Fall, nach Maßgab des ß, 5, des Gesetzes

vom 15. Febr. 1799,t?m Distriktsgericht anhäng-

lich gemacht, und von demselben benrlheilt werden

soll."
Zulezt legt der Voll;. Ralh Ihnen B. G- die Frage

vor: Ob nicht für die Bewilligung der Errichtung neuer

bleibender Wirthschaften vine verhällnißmäßige Gebühr

aufzulegen st»

Eure Commißzon stimmt zur Affirmatif dieser Frage,

und schlägt folgenden §. vor:
„Für die Erthcilung eines Wirthschafls - Bewilli-

gungsfcheins, wird von deinienigen, dem er zuge-

standen wird, ie nach dem mchrcrn oder mindern

Vortheil, den die Wirthschastsanstall ihrem Besitzer

verspricht, nach dem Befinden der Verwaltung!»

kammcrn bezahlt. "
„ Für eine Tavernenrcchls - Bewilligung von 150 bis

200 Fr. "
„ Für eine Pinien- oder Weinschenkrechts-Bewilligung

von 21 bis 100 Fr."
„Von der Bezahlung dieser Vcwilligungsgcbührcnsind

die Besitzer der ehemaligen Wirthschaften ausge-

nommcn. "
làsesnêl^Nuz^^neuerung^ie^
100, und die Pintcn- oder Weinschenken, von

i2 1/2 bis 50 Fr. bezahlt. "
Mit diesen Abänderungen trägt Eure Commißion dar-

aus an, den Kcsctzesvorschlag zum Gesetz zu erheben,

die definitive Redaktion aber, an die Commißion zu-
rückzuweisen.

Eine besondere Commißion legt folgendes Gutachten

vor, dessen Antrag angenommen wird:
Mit dem Frieden wird zweifelsohne auch der frohe

Zeitpunkt eintreten, wo die Regierung ohne Besorgniß

durch ein allgemeines Vcrsöhnungsgesetz die Söhne

Helvcücns, belehrt durch die unselige» Folgen ihrer
politischen Zweytracht, um den bleibenden Altar eines

selbfiständigen Vaterlandes vereinigen kann. So lange

aber die von der gegenwärtigen, auf bürgerliche Rechts-

glcichheit gegründeten Ordnung, sich losgcrissencParthey

wieder eutgegengestzte Hosm ngen nährt, gebietet Gesetz

und Wicht, die Amnestie nur mil vorsichtiger Auswahl

auf einzelne Individuen- cinzuzieleu; damit nicht bey

der Forldauer des Kriegs auf unstr» Grenzen-, die

Zahl der verführten Schlachkovfer durch wiederholte

Falschwerbung vermehrt, oder die Ruhe der Republik
dprch-frische Anzettlung unsinniger Insurrektionen ge, ^

fährdet werde. Wahrend diestr unentschiedenen Lage

haben sich, im Vertrauen auf das bedingte Amnestie,

gesctz vom 28. Febr., bereits mehrere OssiMs der

als Söldlinge fremder Macht? gegen ihr Vaterland
gestrillcnen Schwcizerkorps, bey der Vollziehung ditls'
weist um Verzeihung und Wiedereröffnung ihres Va-
terlandes gemeldet. Bey diesem Anlaß thut die Voll-
Ziehung Ihnen B- G- den Antrag: Sie in Ihren
wichtigen Arbeiten mit diesen einzelnen Bcgnadigunqs-
begehren nicht zu unterbrechen, in so fern Sie dieses

Bcgnadigmigsgeschäft der grösicn Vorsicht und streng-

stcn Gerechtigkeit des V-.llz. Raths ausschließlich über-

lasse» wollen.
Encre zu Untersuchung diestr Botschaft nicdcrgestzte

Commißion würde Ihnen B. G. ohne Bedenken an«

rathen, mit Dank und vollem Zutrauen diesen verbind»

lichen Antrag der Vollziehung ayzunchmen wenn

nicht, nach ihrem Ermessen, in andern als in den

von einer Constitution vorgesehenen und bestimmten

Fällen jede Gcwaltsccßion von einer wesentlich gclrenn-
ten repräsentativen Autorität an die andere, in Gest

stets ein antikonstilittioneller, dem berechneten Gleich-

gcwicht der Gewalten gefährlicher Schrill wäre, und

(nach dem Zeugniß der ältern und neuern Geschichte)
>""1> e-i„ po» bedenklichen Folgen seyn könnte.
Dann eben durch dergleichen ursprüngnch nnbedenirnve
und bestgemeinte Gcwallsüberiragnngen artete allmäh«
lig auch in Helvetic« die demokratische Sonvcrainität
ganzer Gemeinden à h»cco in die Erba'ristokratie eini-

gcr Dutzend Familien und znlczt in die Oligarchie
eines engen Ralhszirkels, so wie die illimilierte Macht
des Direktoriums von 1799, in Despotie ans.

Velìixîa terrenc! Auch unter dem besten Vollziehnngs-
rath könnte Ihnen B. G. Encre Commißion nicht

anralhen, demselben Ihr cvnstitnlwnclles, und durch
das Gesetz v^in 28. Febr- besonders vcrbehaltenes Bk-
gnadignngsrccht zu übertragen. Je belobter der Ge-
brauch wäre, den die jetzige Vollziehung gewiß davon
machen wurde, je gefährlicher würde dieses anlockende

Bcysptel in ftchcn Folgen unter einem andern Voliz.
Rath seyn.

Zu diesem politischen Hauptgrund schlagen dann
noch folgende Nebenbetrachlnngen: Daß unter einer

Zahl von 4Z Gliedern deS aus allen Cantonm gebil-
beten gesctzgcb. Raths sich mehr zuverläßigc charaktcri-
stische Kenntniß der zu begnadigenden Individuen finden

muß, als in dem Vollze Rath von 7 Mitgliedern;
daß-mithin durch die Prüffnug der Begnadign.". gM-
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zehren von beyden Räthen, das Land für seine Ruhe

und Partikularen siir ihre Sicherstellung gegen Privat-

räche eine doppelte Garantie erhalten; daß fcrners

durch die gemeinschaftliche Operation beyder Räthe

aller Stoff zu Mißvergnügen unter ihnen gehoben und

zugleich der unausbleibliche Tadel über Strenge oder

Eanmvcuz von beyden Rächen desto weniger geachtet

werde» wird. Endlich wird der Anlaß zur Begnadi-

gung vieler mehr unglücklicher als mit Vorsatz schul-

diger Milbrüdcr, für Sie B- G., mitten unter der Last

Ihrer Geschäfte, die angenehmste Erholung seyn. In
diesen Begriffen legt Ihnen Ihre Couuuißion folgenden

Vorschlag einer Gegcnbotfchafl vor:
B- Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath mißkennt

die gefällige Ab ächt Ihrer Botschaft vom i d. kei-

ncswcgs. Mit gänzlichem Vertrauen auf Ihre Vor-
ficht und Gerechtigkeit, würde er Ihnen V. Vollz.

Räche, auch die vorgeschlagene Ausdehnung des Ve-

gnadigungsrechts gern ausschließlich anheimstellen,

wenn ihn nicht die Erfahrung aller Zeilen von der

Nothwendigkeit der unwandelbaren Befolgung des

Grundsatzes überzeugte: Daß in representative» Regie-

rungsformcn b>e einmal durch die Gruntverfassung
zwischen den obersten Behörden getheilte Gewalt für
jede derselben eine heilige Richtschnur bleiben solle, von
welcher abzuweichen sie selbst nicht befugt sind. ES

gewärtiger daher ter G- R. die beliebigen Vorschläge
über die Ihnen B. Vollz, Räthe bereits zugekommene

und ferner zukommende Bittschriften von Ausgewan-
dette», um mit Ihnen das Vergnügen zuläßlichcr Be-
gr-adigungen theilen zu können.

Wuhr mann erhält für einen Monat Urlaub.

Gesetzgebender Rath, 19. Nov.
Präsident: F ueßli.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B> G.l Sie haben gleich bey Nicdcrfetzung Ihrer
staatswîrlhschastlichen Commißion, derselben alle diejc-

nigcn »och uiiberichligtcn Gegenstände, die das allge-

meine Zollsystem berühren, und die die ehcvorige Ge-

setzgcbuug zurückgelassen hat, zur Untersuchung übcrgc.

bcn, mit dem Auftrag, darüber sobald als möglich,

Bericht zu erstatten.

Unter diesen Gegenständen befindet sich ein sehr aus.

führlicher Entwurf eines Tarifs über die
Ein- und Austritte, Transit, Strassen,
L-antu ngs. und Wasserzölle un d Maut-

g e b ü hrtn, begleitet von einem E nlw u r f e i n eö
Gesetzbuchs über diesen Gegenstand,
durch B- Rogul» Laharpc, Chef der 6len Division
des Finanzministeriums verfertigt. Diese weitläufige
und von gniiidlichcr Eachkcmirmß zeugende Arbcck,'
ward dem chcvorigcn grossen Ralh durch eine Bo'».
schaft vom 18. Juni >8oo, durch den damaligen Voll,
ziehungsaussehnß mir dringender Anempfehlung zuge.
wiesen, und der Vollz. Rath hat gleich nach seiner

Eiustzung schon den 12. August, jene Arbeit Ihnen,
B. G., Zur möglichst schleunigen Beurtheilung und
Verfügung darüber, als für die Einheit der Republik
und für den Finanzzustand derselben gleich wichtig an-

empfohlen.
Wann Ihre staatSwirthschaftliche Commißion sich

allenfalls den Verdacht von Vcrnachläßigung dieses wich,

ligcn Gegenstandes zugezogen hat, so gesteht sie Ihnen'
B. G- sreymiilhig, daß die Verspätung Ihres Berichts'
darüber, eben so sehr von Zweifeln herrührt, die Sie
über die Ausführbarkeit dieses Zoll - und Mautsystcms

in den gegenwärtigen drückenden Zeitumstände» Helve,
liens hegte, als aber von dem Glauben einer rclatinveck

wichtigeren Dringlichkeit von andern Gegenständen, die

sie bisher zu bearbeiten im Fall war. Da nun aber

unsere Arbeiten, womit wir bisher beladen waren, so'

ziemlich vorgerückt sind, so beeilen wir unS, Ihnen nun

auch über diesen Gegenstand unstrc auf sorgfältig'
Ueberlcgung gegründete gutächtliehe Meynung, chrer-

biètig vorzutragen.
Ans der alten s.:;wrizcrischen Eidgenossnsch.'.ft sind'

alle jene mannigfaltigen und verschicdenacckg.n Zolle,'
die zwischen den verschiedenen Staaten jencs ehe naü,

gen Staatenvcreins statt hatten ^ in die helvetische Re-

publik übergegangen, und da diese Republik theils dn.ck

ànsserîichc brüderliche Verwendungen, theils durch in-'
ncre patriotische Anstrcngnngcn, sich bald nach ihrer Ent-'
stchung aller Hilfsmittel beraubt fand, durch welche

die ehevorige Eidgenossenschaft sich blühend zu erhalten'

gewußt hatte, so fand man sich bald in der Noth-
wendigkeir, diejenigen wenigen Hilfsquellen, die noch'

übrkg geblieben waren, beyzubehalten, und wenn sie
'

auch schon dem Einheitssystem eigentlich am nachchei-'

ligsten waren. Aus diesem Grund sehen wir noch ge-'
gemvärtig das verwickelte Zollsystem tes ehemaliacn'

Föderalismus immer noch in der einen und untheilba--

reu Republik fortbestehen und so viel es die Kräfte der-

Regierung vermögen, auch gegenwärtig noch, beyn.a!

vollständig in Ausübung setzen. Es ist leicht zu begrelsse»/,
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daß kin auf ten gegenwärtigen Zustand der Republik
durchaus nicht berechnetes uud al,o ganz unpassndes

Ze-Asysiem, in seiner Ausübung äusserst schwierig, und
dem innern Handel und Wandel höchst nachlheilig sey,

so daß jeder Tag der Fortdauer desselben Mißhclligkei-
<kn und IIum in h verursachen, und in dieser Rücksicht

freylich der Einheit der Republik sehr nachlheilig seyn

muss — Hierüber ist Ihre staaiswirthschasil'.chc Com»

mißirn so sehr mit der Vollziehung einverstanden, daß

sie gerne gl ich den ersten Tag, als ihr die Sache zur
Untersuchung übergeben ward, zur Aushebung des al-

den Zollsystems angerathrn hätte, wenn damit allein

der Republik gedient gewesen wäre.

Das dringendste Bedürfniß in Rücksicht diesis Gc»

g nstandis ist: daß der Etaal bey Umschaffung semcS

Zollsystems nicht nur keinen Augenblick der bis njt
daraus gezogenen Hilfsquelle beraubt, sondern daß die-

selbe vielmehr dadurch verstärkt werde ; zu diesem Ende

hin muß im gleichen Augenblick, wo das innere Zoll«

system aufgehoben wird, ein Grcnzzollsystem aufgestellt

und in Ausübung gesezt werden. Diesen Zweck nun

soll der vorliegende Entwurf erfüllen — und es ent-

steht also die Frage: Ist dieser Entwurf zweckmäßig,

und ist er ausführbar'! Eu> Hanptersvdcruiß eines Zoll,
systems besteht darin: daß es neben der Sicherung
einer wichtigen Quelle von Scralsyilfsmltcl», den Zu-
stand der Handlung iin Staat nicht verschlimmere,

sondern begünstige, und daß nicht etwa ganze Han-
delczweige, oder gar ganze handinngtreidendc Reviere

dos Staats der Ems.-rmigkcir im Zollsysteme zuliebe,

aufgcepfcrt werde». Aus biesim Grund ersodert also

die Festsitzung eines Zollsystems, die allerliefstc und

vollständigste Kcimlnisi des Handcks des ganzen Staats:
diese Kenntniß ist wegen der grossen Mannigfaltigkeit
und wegen Mangel richtiger statistischer Subsidie», in
Helvetica weit schwieriger alS in andern Staaten,
e-. Da aber nicht bloß die Verfertigung, sondern aiich
die Veurthetlung eines Zollsystems diese Aennlinsse er-

heischt, so gesteht Ihnen die staalswirihichafritche Eom-

niißion srcumüchig, daß sie kein bestimmtes und voll-

ständiges Urtheil über den vorliegenden Entwurf zu

fällen wagt, wildern sich damit bedangen muß, Ihnen
anzuzrigen, baß so sehr a um dieser Entwurf von gründ«

licher Kenntniß des Zollwesens an sich selbst betrachtet,
' zeugt, demselben anderseits die vollständige Anwendbar-

keir auf alle Theile unsrer R.pubiik fehlt. Dieser

Mangel aber rührt mehr von d>m ve'rschiedcnartigrn

Haudckingsu'.tkrcsse dor verschirbenen Gegenden Hrloc-

tiens, als von Unkuude der allgemeinen HandlungS.
Verhältnisse her, denn es ist aussallend, daß das Hand,
llii'gsimercsse des Lcman nicht bloß nicht gleichartig
mit dem von Basel, sonder» in mehrcr» Rücksichten
demselben entgegengcsczt ist: eben so ist baS HandlungS.
intéresse der an das uns etwas stiefmütterlich verschlaf,
scnc Frankreich stoßenden Cantvne, von dem der au
das immer noch uns offenstehende Reich stoßenden Ge.
gende» wcsinilich verschieden.

Wirklich gab unS auch der Verfasser des vorliegen-
den Entwurfs bey Aufstellung dieser drückenden Bedenk,
lichkruen, zu, baß an mchrcrn Punkten unsrer Grenze,
Ausnahmen und Modifikationen verschiedener H. dieses

Systems unentbehrlich nothwendig werden. — Mit
der Anerkennung des Bedürfnisses, diesen weitläufigen
Zollcobep nach den verschiedenen Gegenden auch ver.
schiedemm Ausnahme» zu unlcrwerffen, enlstcht aber

auch eine solche Schwierigkeit, dieses aus mehrere»
lausend bestehende Zollsystem gegenwärtig schon als

Gesetz mit den ersorberlich-n Ausnahmen aufzustellen,
daß wir keine Möglichkeit voraussehen, daß je eine

solche Versammlung wie die gegenwärtig«, m der sehr

wenige sîanstecke sitze», einen solchen Entwurf nicht
etwa bloß mit Sachkenniniß sanktiomren, sondern was,
nach dem eignen EKständmß des Verfassers dessylbc»,

unentbehrlich ist, mit gehöriger Sach. und hokalkennt.

niß modifieiren könne: wenigstens muß Ihnen Ihre
staatswirlhsi'haftliche Commißwn erklären, daß sie sich

ganz ausser Stande fühlt, Ihnen hierüber Vorschläge ein«

zureichen, ohne besorgen zu müssen bey Vorschlagung vc»

Verbesserungen, das ganze System auseinander zu rcisi

sin und so wieder an ,o Pzmtie.i unsrer Grenze z» sckia«

den, während sie vielleicht nur an Eine.» nützen würde.

Wir suhlen uns also verpflichtet, Ihnen B. G. a».

zuzeioen, daß das vorliegende Zollsystem wesentlicher

Modifikationen und Lokalausnahmen bedarf; daß aber

unsrer Ueberzeugung zufolg, der gesetzgeb. Ralh nicht

im Fall ist, diese Modifikationen selbst vorjunchnieu.
(Die Fortsetzung folgt.)

Berichtigungen.
> Im St. ego. Medizinisches Institut üi Bern,

Seile 768, Sr. -, Zeile g von unten, ist noch B-
Hirzcl hinzuzusetzen.

S. 769, Sp. -, Z. 4 von unten, ist statt Ruf,
Ruhm zu lesen.

S. 770/ Sp. -, Z. z von unten, muß »ach dem

Worte ich, alle hinzugcsejt werden.


	Vollziehungs-Rath

